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3$. Verordnung; f~ng der angemessenen Gesamtbaukosten je Quadratmeter und der normalen Ausstattung der 
geförderten Baulicllkeiten. 

35. 

Verordnung der Wiener Laodi:$regienmg vom 
30. November 1982, mit der die angemessenen 
Gesamtbaukosten je Qusdratmeter und die 
normale Ausstattung der geförderten Baulich-

keiten neu festgelegt werden 

Auf Grund des §2 Abs. 2 des Wohnbauförde
rungsges«zes 1968, BGBI. Nr. 280/1967, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGB!. Nr. 232/1972, 
443/1972, 287/1974, 449/1974, ' 366/1975, 
386/1976, 280/1978, 139/1979, 565/1979, 
560/1980, 520/1981 und 264/1982 wird verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 13.Jänner 1981, LGBI. filr Wien Nr. 6, mit 
der die angemessenen Gesamtbaukosten je Qua
dratmeter und die normale Ausstattung der gefor
denen Baulichkeiten festgelegt werden, in der Fas
sung der Verordnung der Wiener Landesregierung, 
LGBI. filr Wien Nr. 19/1982, wird wie folgt geän
den: 

!. § 1 Abs. 3 hat zu lauten; 

„(3) Dcmgemiiß werden folgende angemessene 
Gesamtbaukosten der im § 1 Abs. 1 und 2 des 
Wohnbauförderungsgesetzes 1968 bezeichneten 
Wohnungen, Heime und Geschäftslokale sowie der 
gemeinsamen Benützung aller Bewohner dienen
den Räume je Quadratmeter Nutzfläche filr das 
Land Wien als Höchstgrenze festgesetzt: 

l. fur Eigenheime und Mehrwohnungs
häuser in Form von Reihenhäusern 
höchstens , . , .. , . , .. , ........ , .. 10 000 S 

2, für Mehrwohnungshäuser bei einer 
, Gesamtnutzfläche bis 1 500 m1 . . . • • 9 100 S 
über! 500m'bis)500m' .... „ ... 7900$ 
ilber3 500 m' bis 10 000 m' .... , . , . 7 200 S 
über 10 000 m' „ „. „. „. „ „ „. 7 100 S 

3. für Heime bei einer Gesamtnutzflä-
che bis 3500 m' „ „ „ „ „ „ , „ „ 9 700 S 
über3 500 m' , .... , ..... „ . , . . . . 9 500 S 

Die vorstehenden Beträge gelten fur mit Zentral
heizung ausgestattete Baulichkeiten. Wird eine sol-
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ehe nicht hergestellt, ist bei den in den Z 1 und 2 
angefühnen Betrllgen ein Abschlag von 10 vH vor
zunehmen.'' 

2. Im ersten Satz des § 1 Abs. 4 hat anstellt: der 
don angefuhncn Zitierung „lit. a, b und c" die 
Zitierung der Z „ 1, 2 und 3n zu treten. 

3. Der$ 1Abs.4 Z 2 hat zu lauten: 

„2.. die durch unvorhersehbare Erschwernisse 
oder ungewöhnliche Umstll.nde bei der Bau
führung, insbesondere bei der Fundamentie
rung oder bei der Zu- oder Einleitung der 
elektrischen Energie (Trafostation), unver
meidbaren Erhöhungen um höchstens 10 vH, 
bei nachweislich erforderlichen Tiefgründun
gen (Pfahlfundierungen, Brunnenfundierun
gen) sowie Plattenfundierungen, Schlitzwiln· 
den und Unterfangungen auf Baustellen mit 
einer Gesamtnutzfläche bis 1 500 m' jedoch 
um höchstens 20 vH und auf Baustellen mit 
einer Gesamtnutzfläche über 1 500 m' bis 
; 500 m' jedoch um höchstens 15 vH, weiters 
die Mehrkosten bei Hochhausbauten um 
höchstens 10 vH und ferner die Mehrkosten 
filr ein- oder mehrgeschoßige Einstellpbttt 
(Garagen) um höchstens weitere 10 vH, bei 
Kleinstbaustellen mit einer Gesamtnutzfläche 
bis 1 500 m' jedoch um höchstens 20 vH," 

4. Der S 1Abs.4 Z 5 hat zu lauten: 

„5. Mehrkosten fur den über die Mindestanfor
derungen der Bauordnung fllr Wien in der 
geltenden Fassung hinausgehenden verbesser
ten Wärmeschutz bis 7 vH, sofern die Summe 
der Produkte aus den betreffenden Gebäude
flächen mal den rechnerischen Wärmedurch
gangszahlen (K-Wene) um 5% geringer ist, 
als die Summe der Produkte aus den betref
fenden Gebäudeflächen mal den folgenden 
Wärmedurchgangszahlen (K-Wene). 

a) Außenwände: 
Wärmedurchgangszahl k höchstenS 
0,7 W / m' K. Beträgt die Fensterfläche 
mehr als 30% der Außenwand (von außen 
gerechnet), so ist der Wärmeschutz bei 
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